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Irreführung der Gemeinden durch 
Kanton und Bund 

 
• Amt für Umwelt und Energie 

informiert Berner Gemeinden 
irreführend 
 

• Macht rechtswidrige und fachlich 
falsche Aussagen 
 

• AUE kann adaptive Antennen nicht 
kontrollieren. Keine unabhängie und 
effektive Messungen möglich 

 
• Täuscht kommunale Behörden, 

Medien und Bevölkerung 
 

• Desavouierung der Aufklärer 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Seminar für Gemeindebehörden 
 

• Keine Rechtssicherheit / Keine 
Messungen / Keine Kontrollen 
 

• Ziel der kant. Behörde: 
Vereinfachte Verfahren 
 

• Es kommt zu 
Grenzwertüberschreitungen 
 

• Verschiedene 
Verwaltungsgerichte bestätigen 
höhere Strahlung bei adaptiven 
Antennen 
 

• BPUK: fehlende gesetzliche 
Grundlage 
 
 
 
 



«UNABHÄNGIGER» STAATSJOURNALISMUS 

ES FRAGT SICH WELCHES DENKEN BEI WEM VERSAGT? 



 
 
 
 
 

Digitale Überwachung / Kontrolle 
 

• Bund ändert Fernmeldegesetz FMG 
• Echtzeitüberwachung durch 5G 
• Strategie Digitale Schweiz: 

− Mensch in den Mittelpunkt 
− Raum für digitale Entfaltung 
− Strukturwandel erleichtern 
− Umdenken 

• stellt traditionelle Formen des 
Zusammenlebens und Wirtschaftens 
in Frage 

• Cyber – Risiko und Ängste der 
Bevölkerung 



 
 
 
 
 
 

 

Schweizweiter Widerstand 
 
• Die wache, selber denkende 

Bevölkerung wehrt sich / Lässt 
sich nicht für dumm verkaufen 
 

• Graswurzelbewegung / 
Spaltung der Bevölkerung 
 

• Was wäre, wenn man 
Strahlung sehen oder hören 
könnte? 
 

• Abhängigkeit vom 
Smartphone / Digitalisierung 
 

• Überwachung / Wollen wir 
das? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

• Die Sache mit dem Bundesgericht 
 

• Der Fall Steffisburg sei ein 
Dammbruch für 5G 
 

• Das Gegenteil ist der Fall 
 

• Kein Präzedenzfall für adaptive 
Antennen 
 

• Die Antenne in Steffisburg darf mit 
lediglich 100 Watt betrieben 
werden 
 

• Weiter über 20 Fälle beim BGR 
hängig 
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5G-Strahlung - Beamforming  

11 

Dieses Beaming ist:  
> «nur» in 2D 
> nur einer von vier «Beams» 
> in 50-facher 
Verlangsamung 
  

Effektiv erfolgt es in:  
> 3D dh horizontal und 
vertikal 
> mit 4 «Beams» 
> 50 x schneller  
 

5G arbeitet mit einem 
Frequenzband von 3,5 bis 100 
GHz (1 Hz = eine Schwingung 
pro Sekunde) 
 

Ort mit empfindlicher Nutzung 
(OMEN) 
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 Bis zu 1‘200 Empfänger können je 5G-Antenne „bedient“ werden.  
 Auch Personen ohne Bezug von Telecom-Dienstleistungen werden bestrahlt, da sie 

sich im Kegel der Daten- und Orten Beams befinden.    

5G Mobilfunk 
Analyse 

https://www.ecosia.org/images?q=beamforming+neue+aktive+Antennentechnik+bringt+besseren+Empfang#id=2AD719E9E4ED64FAC6F31C1550E2331EEC1F02CA


 
 
 
 
 

Wie kontrolliert und misst man eine 
adaptive Antenne? 

 
• Bundesrat hat Strahlenverordnung 

extra angepasst 
• Adaptive Antennen werden 

bevorzugt behandelt: 
− Neu dürfen sie bis 10 x mehr 

Sendeleistung als deklariert 
beanspruchen. 

− Zudem soll die Strahlen-
belastung gemittelt (6 Min.) 
gemessen werden. 

3G / 4G 

5G 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Was sind die Folgen dieser 
bevorzugten Messweise ? 

 
• Strahlengrenzwerte werden zeitlich 

und örtlich überschritten  
  (Faktor 3-4) 
• Umweltschutzgesetz und 

Vorsorgeprinzip werden nicht 
eingehalten 

• mehr Daten werden schneller 
übertragen, mit höherer 
Sendeleistung 

• Folge davon: stärkere Strahlung 
(Strahlungsphysik) 

3G / 4G 

5G 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Wer kontrolliert die Einhaltung der 
Strahlenschutzgrenzwerte ? 
 
• Adaptive Strahlung kann nicht vor 

Ort gemessen und messtechnisch 
kontrolliert werden (Hochrech.) 

• Die Betreiber liefern mittels 
Selbstdeklaration Betriebsdaten 
(sogenanntes QS-System) 

• Regierungsrat BE bestätigt, dass 
nicht gemessen werden kann und 
wird! 

• Bakom “auditiert” 6 Minuten-
Messweise (nach Angaben eines 
ehem. Swisscom Managers)! 

3G / 4G 

5G 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Wer bewilligt die Mobilfunkantenne? 
 

• NIS-Fachstelle prüft Standortdatenblatt 
auf Einhaltung der eidgenössischen 
Grenzwerte  
 

• erstellt Fachbericht zhd. Gemeinde 
 

• Gemeinde ist immer Baubewilligungs-
behörde und somit gleichzeitig auch 
zuständige Baupolizei 
 

• Gemeindebehörde ist obrigkeitsgläubig 
und / oder nimmt ihre Verantwortung 
als Baubewilligungsbehörde nicht wahr 



 
 
 
 
 

Rechtsunsicherheit adaptive Antennen 
 
• Bagatellverfahren möglich? 
 
• Technologieneutral? 

 
• Wie messen? Messtechnisch  

überhaupt möglich? 
 

• Korrekturfaktor: bis 10 x höhere 
Sendeleistung!  
 

• Bundesrat zuständig für 
Grenzwerterhöhung? 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Was können die Gemeinden machen? 
 

• Bewilligung nicht erteilt oder 
Abschaltung durchgesetzt: 
• Jaberg BE 
• Frauenkappelen BE 
• Oberwil b. Büren  BE 
• Buchegg und Messen SO 
• Naters VS 
• Münsterlingen TG 
• Meinisberg BE 
• Leuzigen BE 
• Div. Gemeinden im Kanton SG 

 

• Tatsächliche und rechtliche 
Voraussetzungen fehlen 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Gegensätzliche Interessen  
 

• Verdoppelung der Datenmenge alle 
18 Monate (aktuell rückläufig) 

• Datenwachstum ist durch die 
Betreiber gewollt und politisch 
gefordert 

• Wirtschaftliches Wachstumsmodell 
führt zu mehr Datenvolumen, mehr 
Sendeleistung und daher zu mehr 
Strahlung 

• Einhaltung der Strahlengrenzwerte 
mit 5G nicht möglich: mehr Daten = 
mehr Energie und Strahlung 



 
 
 
 
 

Wirtschaftliche Interessen / 
Öffentliche Interessen 

 
• grosses Interesse am 

Kapazitätsausbau (mehr Daten 
schneller übertragen) 

• “innovatives” Wachstum eines  
Unternehmens steht im 
Vordergrund 

• steigendes Angebot der 
Mobilfunkanbieter wird von einem 
Grossteil der Bevölkerung 
unreflektiert angenommen 



 
 
 
 
 

Energiebedarf 5G (x14)/Umweltschutz 
 

• exponentielles Datenwachstum 
steigert den Energiebedarf massiv 

• Strombedarf der Rechenzentren, 
Infrastruktur und Endnutzer sowie 
Anzahl zusätzlicher Geräte (IoT) 
nehmen massiv zu 

• effektive Strahlenbelastung auf die 
Umwelt (Mensch, Tier, Fauna) nimmt 
massiv zu 

• effizientere Antenne ist Trugschluss 
(Rebound-Effekt) 

• ökologischer Fussabdruck verringern 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 
Mehr Infos:  
 

www.vereinwir.ch 
www.gigaherz.ch 
www.schutz-vor-strahlung.ch 
 
 

http://www.wir.ch/
http://www.gigaherz.ch/
http://www.schutz-vor-strahlung.ch/
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